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im Eschlipper Tal gelegen. Zwischen der De-
ponie und der Böschung zur Straße fließt, 
von Kleinbecken und Baumwurzeln struktu-
riert, der Breitenbach. Das schaut zwar für 
den Wanderer idyllisch aus, führte aber zu 
einer permanenten Unterspülung der Depo-
nieböschung. Material aus dem Deponie-
körper rutschte in den Bach und wurde wei-
ter Richtung Ebermannstadt verfrachtet. Wer 
das Bachbett abstromig der Deponie absucht, 
findet noch viele Meter bachabwärts Ziegel-
bruch und Müllreste aus der Deponie.

Deponiesanierung im Biberrevier

>weiter auf Seite 2

Sanierung der Altablagerung Breitenbach II, Stadt Ebermannstadt

Zu den weniger beliebten Aufgaben ei-
ner Kommune gehört die Beseitigung 
oder zumindest Sicherung der Hinter-

lassenschaften früherer Generationen. Bis in 
die 1970er Jahre entsorgten die meisten Ge-
meinden ihren Hausmüll, Bodenaushub und 
bisweilen auch Abfälle der lokalen Industrie in 
einer stillen Ecke im Wald, einem ungenutz-
ten Hohlweg oder einer alten, abgelegenen 
Grube. 

Eine solche Altablagerung ist die Deponie 
„Breitenbach II“ in der Fränkischen Schweiz, 
circa 400 Meter nördlich von Ebermannstadt 

KURZ NOTIERT   Seite 8

Altlastensymposium 2021
Sachverständigenfort-
bildung 2021

EDITORIAL >

Liebe Leserinnen 
und Leser,

im Corona-Jahr 
kommt auch das 
Editorial der GAB 
KOMPAKT an die-
sem Thema nicht 

vorbei. Wer hätte letzten Advent schon 
gedacht, dass ein kleines Virus bald zu 
großen Veränderungen im Leben von 
uns allen führen wird?

Sicher rücken durch Corona viele sonsti-
ge Aufgaben in den Hintergrund; Altlas-
tensanierung gehört dazu. Gleichwohl 
sind diese Aufgaben noch da und müs-
sen weiterhin bearbeitet werden.

Hier zeigt sich, dass Krisen zugleich 
Chancen sind. Die GAB konnte z.B. durch 
ihre 2019 erfolgte IT-Modernisierung 
schon in diesem Frühjahr bruchlos auf 
Homeoffice umstellen. Im Sommer wur-
den die Möglichkeiten konsequent fort-
entwickelt, um für nächste Pandemie-
Wellen gewappnet zu sein. Das zahlt sich 
nun aus. Und die gewonnene Flexibilität 
wird der GAB auch nach Corona erhalten 
bleiben, so dass am Ende ein gestärktes 
Unternehmen steht. Ähnliches gilt sicher 
auch für Sie.

Gerade in diesen bewegten Zeiten 
 möchten wir Ihnen hier und heute aber 
vor allem ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr wünschen. Und: 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Michael Kremer

Unerwartete Komplikation in der Bauausführung: Vor Beginn der Baumaßnahme siedelte sich 
eine Biberfamilie an, baute einen Damm und setzte teilweise das Baufeld unter Wasser.
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trollierten Müllverfrachtungen in das Gewäs-
ser führt. In dieser Phase wurde das Projekt 
im Jahr 2015 der örtlichen Bevölkerung über 
das kommunale Mitteilungsblatt vorgestellt.

In der Sanierungsuntersuchung wurde ergän-
zend der Wasserspiegel des Bachs und inner-
halb der Deponie gemessen. Von der Wey-
rauther Ingenieurgesellschaft mbH, Bamberg, 
wurde eine numerische Modellierung mit gra-
phischer Darstellung der Hochwasserlinien 
HQ50 und HQ100 erstellt. 
In der Variantenstudie wurden folgende mögli-
che Maßnahmen betrachtet: 
Verrohrung des Breitenbachs, Errichtung ei-
ner Betonmauer, Einbau von Wassersteinen 
in einem Zementbett bzw. auf einem Lehm-
schlag, Einbau einer Spundwand sowie eine 
Dekontamination mittels Komplettaushub. 
Im Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Sedimentproben aus dem Bachbett des Brei-
tenbachs wiesen entlang der Deponie zuneh-
mende Belastungen mit Blei und Kupfer auf. 

Insgesamt ergab sich folgendes Bild: Die Ba-
sis der Auffüllungen wird kontinuierlich durch-
strömt. Der Wasserhaushalt wird vom Breiten-
bach bzw. untergeordnet von versickerndem 
Oberflächenwasser gesteuert. Dieses Sicker-
wasser läuft auf einer Auelehmschicht ab, 
die unterhalb der Deponie weitgehend flächig 
entwickelt ist und somit bereichsweise die 
Funktion einer Basisdichtung erfüllt. Schad-
stoffe können in begrenztem Umfang als Par-
tikel verfrachtet werden; relevante Emissio-
nen von gelösten Schadstoffen wurden nicht 
nachgewiesen. Handlungsbedarf ergab sich 
auch aus dem kontinuierlichen Abtrag der öst-
lichen und südlichen Deponieböschung durch 
den erodierenden Breitenbach, der zu unkon-

Ausgangssituation und Untersuchungen
Die Altablagerung „Breitenbach II“ wurde seit 
2008 untersucht, zunächst im Rahmen der 
Amtsermittlung des Wasserwirtschaftsamts 
Kronach. Später erfolgte die Detailuntersu-
chung durch die Stadt Ebermannstadt. Die 
ehemalige Hausmülldeponie hat eine Fläche 
von rund 1.900 m2 und beinhaltet ein Abla-
gerungsvolumen von etwa 6.000 m3 mit ei-
ner Auffüllungshöhe bis maximal 5,5 m. De-
poniegasmessungen ergaben, dass sich die 
Deponie in der ausklingenden Kohlendioxid-
Phase befindet (Gasphase VIII). Im Feststoff 
wurden Belastungen mit PAK 15, Arsen, Blei, 
Kupfer und Zinn sowie untergeordnet mit Mi-
neralölkohlenwasserstoffen, Naphthalin, Bari-
um, Chrom, Zink und PCB festgestellt. In den 
Eluaten zeigten sich keine relevanten Schad-
stoffgehalte. Die Schadstoffbelastung lag so-
mit im üblichen Rahmen derartiger Deponien. 

Naturnahe Gestaltung des neuen Uferbereichs. Die Arbeitsvorgabe lautete: 
Es soll „möglichst wild“ aussehen.

Breitenbach im Winter: Durch die Schneeschmelze wird aus dem gemütlichen 
Gerinne ein reißender Bach, der die Böschung der Deponie abträgt.

In der ersten Erkundungsphase wurde in einem 
Baggerschurf ein buntes Allerlei aus Altglas, 
 Plastik, Schrott und Textilresten entdeckt.

Lageplan mit Bach und Spundwand 
(Quelle: IB Weyrauther, Bamberg)
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wurde der Einbau einer Spundwand als Vor-
zugsvariante gewählt. Die numerische Mo-
dellierung zeigte, dass eine Spundwand auch 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Ab-
flussregime im Breitenbachtal unproblema-
tisch ist.

Sanierungsplanung
Zur Vorbereitung der Baumaßnahme erfolg-
ten Abstimmungen mit dem Landratsamt 
Forchheim, den Fachbehörden (Untere Natur-
schutzbehörde, Wasserwirtschaftsamt Kro-
nach) sowie den Bayerischen Staatsforsten. 

Das Areal liegt im FFH-Gebiet „Wiesent-Tal mit 
Seitentälern“, mit 7.000 ha eines der größ-
ten FFH-Gebiete in Franken. Zur Klärung der 
naturschutzfachlichen Belange wurde vom 
Büro Opus, Bayreuth, ein Gutachten mit Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung erstellt. 
Der Schwerpunkt lag hierbei auf der wasser-
wirtschaftlichen Forderung, die Eingriffe in 
den Bach naturschonend zu halten und so 
zu gestalten, dass eine ökologisch sinnvol- >weiter auf Seite 4

Das südliche Ende des Deponiekörpers lief schmal 
zu, hier wäre eine Umschließung mit der Spund
wand wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen. Die 
Wand bog daher vor der Spitze ab und das  Deponat 
wurde ebenfalls auf die Deponie verlagert. Die neu 
geschaffene, flache Landzunge wurde als Stillwas
serbereich gestaltet. Die Steinreihe rechts im Bild 
leitet unter Hochwasserbedingungen den Breiten
bach im ursprünglichen Bett.

 INTERVIEW > 

5 Fragen zu Altlasten

Interview mit Frau Erster Bürger
meisterin Christiane Mayer,  
Stadt Ebermannstadt

Frau Bürgermeiste-
rin, Sie haben mit 
 Unterstützung der 
GAB und des Unter-
stützungsfonds die 
Deponie Breiten - 
bach II saniert. 

1. Was hat Sie veranlasst, das Altlasten-
thema in Ihrer Gemeinde anzugehen?

Natur-, Boden- und Wasserschutz spie-
len eine entscheidende Rolle im Han-
deln der Stadt Ebermannstadt. Dazu ge-
hört eben auch, bei unseren stillgelegten 
Hausmülldeponien nicht wegzuschauen.  
Zudem entstand das Problem, dass aus 
der Deponie immer wieder Gegenstände 
in den Bachlauf des Breitenbachs einge-
schwemmt wurden. Dieser Zustand war un-
haltbar.

2. Was waren Ihre wichtigsten Erfahrungen 
bei der Sanierung der Deponie?

Die Erstellung von Gutachten, das Ringen um 
die angemessenste Sanierungsvariante und 
der Erhalt einer wasserrechtlichen Genehmi-
gung haben Jahre in Anspruch genommen. 
Die Baumaßnahme selbst dauerte lediglich  
5 Wochen. Eine gute Vorplanung lohnt sich.

3. Wie wurde die Sanierungsmaßnahme in 
der Gemeinde aufgenommen?

Die Bevölkerung war sehr interessiert. Bürge-
rinnen und Bürger setzten sich mit der Proble-
matik auseinander. Eine breite Öffentlichkeit 
schätzt das Bemühen um den Erhalt der Was-
serqualität.

4. In welchen Punkten hat Ihnen die Zusam-
menarbeit mit der GAB die Arbeit erleichtert?

Ohne die Unterstützung der Gesellschaft zur 
Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) wä-
re uns „kleinen“ Gemeinden eine Sanierung 
unserer Deponien nicht möglich. Damit spiele 
ich nicht nur auf die finanzielle Unterstützung 
an, vielmehr benötigen wir die fachliche Un-

terstützung. Unsere Bauverwaltungen sind 
nur mit wenigen Mitarbeitern ausgestattet. 
Die Zusammenarbeit war hervorragend. 
Dafür sind wir sehr dankbar.

5. Welchen Rat würden Sie anderen 
 Gemeinden im Hinblick auf Deponie-
sanierungen mitgeben?

Möchte man eine Hausmülldeponie sanie-
ren, dann ist gerade das Aufstellen eines 
geeigneten Planerteams von großer Be-
deutung. Auch die frühzeitige Einbindung 
der Fachbehörden ist unerlässlich. Nur ge-
meinsam kann man die Herausforderung 
„Altlastensanierung“ bewältigen.

Vielen Dank für das freundliche Gespräch!

STICHWORTE > 
Deponie Breitenbach II
Deponiebetrieb 1960 bis 1977
Fläche 1.900 m²
Deponievolumen 6.000 m³
Gesamtkosten: ca. 300.000 Euro
Bauzeit: August bis Oktober 2020

le, natürliche Weiterentwicklung des Baches 
gewährleistet ist. Hierzu wurden bachsei-
tig der Spundwand Steinschüttungen und fi-
xierte Totholzbereiche vorgesehen. Aufgrund 
der Vorgaben des Naturschutzes wurde die 
Spundwand vom unteren Teil in das obere 
Drittel der bestehenden Deponieböschung 
verlegt. Dadurch erhöhte sich der von der 
Wand abzufangende Erddruck, die Einbinde-
tiefe der Spunddielen und die Menge des auf 
der Bachseite der Spundwand abzutragenden 
Deponats.

Im Deponiebereich stehen unter dem Aue-
lehm jüngere Talsedimente an, die groben 
Blockschutt aus Malmkalken führen können; 
darunter folgen die Tonsteine des Dogger al-
pha (Opalinuston). Zur Wahl des geeigneten 
Spundgeräts erfolgte zunächst eine Testspun-
dung mittels eines Baggers mit Anbaumäkler. 
Die übrige Spundwandtrasse wurde mittels 
Schweren Rammsondierungen (DPH) erkun-
det. Die Stahlaggressivität des Schicht- und 
Grundwassers wurde über Wasserproben aus 
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Michael Link, Dipl.-Geologe
Gartiser, Germann & Piewak GmbH, 
Bamberg

Die naturgerechte Gestaltung des Bachufers wurde im Vorfeld der Maßnahme mit dem Wasserwirtschafts
amt Kronach abgestimmt, Schemaskizze aus der ersten Planungsphase (Quelle: Büro Opus, Bayreuth).

den vorhandenen Grundwassermessstellen 
geprüft und nach DIN 50929 als „mittel bis 
sehr gering“ eingestuft.
Anfang 2020 wurden die Maßnahmen was-
serrechtlich beantragt (Gartiser, Germann 
& Piewak GmbH, Bamberg) und die Bauleis-
tungen ausgeschrieben (IB Weyrauther, Bam-
berg). Der Auftrag wurde an die Mayerhofer 
Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH, Sim-
bach am Inn, vergeben.

Bauphase
Nach der langwierigen Planungs- und Ge-
nehmigungsphase wurden schließlich im 
August/September 2020 die Deponieober-
fläche freigemacht, Lockerungsbohrungen 
abgeteuft, Spunddielen eingebracht, Depo-
nat von der Bachseite der Spundwand auf die 
Deponieoberfläche umgelagert und das neue 
Bachufer naturnah umgestaltet. Die Umlage-
rung des Deponats vor der Spundwand auf 
die Deponieoberfläche führte rechnerisch zu 
einer Aufhöhung des Deponiekörpers um et-
wa einen Meter. Durch das Befahren mit den 
schweren Baugeräten wurde das Deponat je-
doch so stark verdichtet, dass die Aufhöhung 
am Ende nur etwa einen halben Meter be-
trug. Mit der Baufirma war ein „Biber-scho-
nendes“ Arbeiten vereinbart, allerdings hatte 
man versäumt, mit der inzwischen zugezo-
genen Biberfamilie im Gegenzug eine „Bau-
stellen-schonende“ Bachgestaltung zu ver-
einbaren. So erhob sich zu Baubeginn ein 

majestätischer Biberdamm, der den Breiten-
bach aufstaute und den Arbeitsbereich am 
oberstromigen Bachufer unter Wasser setz-
te. Unter diesen Umständen war ein sauberer 
Abtrag des Deponats auf der Bachseite der 
Spundwand nicht möglich bzw. hätte starke 
Verschmutzungen des Fließgewässers verur-
sacht. Das Problem wurde mit einem Bypass 
gelöst, in dem der Bach temporär um den Bi-
berdamm herumgeleitet wurde. Im letzten Ar-
beitsschritt wurde der Bereich zwischen Ufer-
linie und Spundwand mit sauberem Boden 
keilförmig angefüllt; zudem wurden punktuell 
Haufen aus Kalksteinblöcken und Totholz ge-
setzt.

Profilschnitt mit den HQ 50/ HQ 100Höhen 
vor und nach der Umgestaltung des Gewässer
randes. Bachseitig der Spundwand wird das 
Deponat bis zu den unterlagernden Auelehmen 
abgetragen und auf die Deponieoberfläche 
umgelagert. Das Bachufer wird mit sauberem 
Boden, Steinschüttungen und Totholz naturnah 
gestaltet (Quelle: IB Weyrauther, Bamberg).

Bei der Endabnahme am 20.10.2020 waren 
alle Beteiligten mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den; auch seitens der Biber sind keine Be-
schwerden bekannt.
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Untersuchung der ehemaligen Bleikristallglas
fabrik Hofbauer in Altenstadt a. d. Waldnaab
Bewertung der Bodenbelastung für die menschliche Gesundheit (Pfad BodenMensch)

Auf dem Gelände der ehemaligen Blei-
kristallglasfabrik Hofbauer liegt ein er-
hebliches Schadstoffpotenzial aus der 

früheren Glasproduktion vor. Darüber hinaus 
ist der Auenbereich der Waldnaab zwischen Al-
tenstadt und Weiden mit Schadstoffen betrof-
fen, da Säureabwässer aus der Fabrik in den 
sogenannten Herbstaugraben abgeleitet wur-
den. Heute liegen im Umfeld der Glasfabrik 
und im Überschwemmungsbereich des Herbst-
augrabens bereichsweise Flächen mit emp-
findlicher Nutzung vor (Wohngebiete, Schreber-
gärten, Freizeitanlagen). Daher war die Gefahr 
für die menschliche Gesundheit über den 
 Direktpfad Boden-Mensch zu bewerten.

Im Rahmen einer Sanierungsuntersuchung 
wurden alle relevanten Flächen entlang des 
Herbstaugrabens erfasst und bezüglich des 
Pfades Boden-Mensch untersucht. Haupt-
schadstoffparameter ist Blei mit Feststoffge-
halten bis 8.150 mg/kg. Unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Nutzung der Fläche 
und mit Hilfe der Prüfung der Resorptionsver-
fügbarkeit (RV) nach DIN 19738 wurde eine 
abschließende Gefährdungsabschätzung für 
die menschliche Gesundheit erarbeitet und 
der tatsächliche Sanierungsbedarf ermittelt.
Auftraggeber der Untersuchung ist das Land-
ratsamt Neustadt a. d. Waldnaab, das die 
Maßnahme in Ersatzvornahme durchführt 
und dabei fachliche sowie finanzielle Unter-
stützung von der Gesellschaft zur Altlastensa-
nierung in Bayern mbH (GAB) über das För-
derprogramm „Untersuchung und Sanierung 
industriell-gewerblicher Altlasten“ erhält.

Historie und Ausgangssituation
Auf dem Gelände der ehemaligen Glasfabrik 
Karl Hofbauer GmbH in Altenstadt a. d. Wald-
naab wurde seit den 1920er Jahren Bleikris-
tallglas hergestellt und veredelt. Zunächst wur-
de 1925 mit einer Glasschleiferei begonnen. 
Der erste Schmelzofen ging 1927 in Betrieb; 
nach und nach wurde die Glasproduktion aus-
geweitet. Der Höhepunkt der Glasproduktion 
lag zu Beginn der 1970er Jahre mit etwa 700 
Beschäftigten. Nach dem Konkurs der Fabrik 
1992 folgte die Stilllegung.

Die Nutzung als Bleiglasfabrik mit Säurepo-
litur ging mit einer erheblichen Verunreini-
gung des Untergrunds durch branchentypi-

sche Schadstoffe einher. Arsen und Antimon 
dienten als Läuterungsmittel in der Glas-
schmelze. Blei wurde dem Ausgangsgemen-
ge zugegeben, da es zu der besonderen Bril-
lanz des Glases verhalf. Zur Farbgebung des 
Glases wurden diverse Schwermetalle einge-
setzt. Das abgekühlte Glas wurde schließlich 
veredelt, indem es mit Fluss-/Schwefelsäure-
lösung geätzt, geschliffen und poliert wurde.
Das Betriebsgelände befindet sich auf einer 
Terrasse der Waldnaab und wurde im Zu-
ge der Baumaßnahmen durch anthropogene 
Auffüllungen zur Erweiterung des Betriebs an-
gehoben. Das Gelände fällt nach Osten hin 
leicht ein.

Der künstlich angelegte Herbstaugraben 
diente früher der Ableitung der säurehaltigen 
Betriebsabwässer in die ca. 3 km entfernte 
Vorflut, die Waldnaab. Bei Hochwasser wer-
den die umliegenden Flächen (landwirtschaft-
liche Flächen, Kleingärten, Freizeitflächen) 
überflutet und mit den Schadstoffen aus dem 
Herbst augraben beaufschlagt. 

Der Herbstaufgraben wurde im Volksmund 
auch „Säuregraben“ genannt. Damit wurde 
ausgedrückt, dass das Abwasser aus dem 
Hofbauergelände stark versauert war und 
sich kein Leben darin fand.

Nutzung und Voruntersuchungen
Das Hofbauergelände liegt derzeit unge-
nutzt als Brache vor, so dass der Pfad Boden-
Mensch aktuell nicht relevant ist. In direkter 
Nachbarschaft befindet sich die sogenann-
te Hofbauersiedlung, die aus mehreren Häu-
serblocks besteht und bewohnt ist. Diese 
Flächen wurden im Rahmen der Detailunter-
suchung untersucht, wobei sich der Verdacht 
einer Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit erhärtete. Darüber hinaus wurden in der 
Detailuntersuchung im Wasser, im Sediment 
und an den Bachschultern des Herbstaugra-
bens erhebliche Kontaminationen durch Blei, 
ferner durch Arsen und Fluorid festgestellt. Es 
war damit zu rechnen, dass bei Überschwem-
mungssituationen Wasser und Sedimente 
aus dem Herbstaugraben auf die umliegen-
den Flächen geschwemmt werden. 

Demnach war auf weiteren Flächen entlang 
des Herbstaugrabens ein Verdacht auf erhöh-

te Schadstoffgehalte und damit auf eine Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit über 
den Direktpfad gegeben. Folgende weitere 
Untersuchungsschritte waren erforderlich: 
1.  Erhebung der Flächen entlang des Herbst-

augrabens, auf denen eine Nutzung im Sin-
ne der BBodSchV vorliegt.

2.  Untersuchung dieser Flächen durch Ent-
nahme von Flächenmischproben nach 
BBodSchV und Untersuchung auf Blei, Ar-
sen und Fluorid.

3.  Bei Überschreitung von Prüfwerten der Ziff. 
1.4 der BBodSchV Durchführung von Re-
sorptionsversuchen nach DIN 19738. 

4.  Abschließende Gefahrenbeurteilung für 
den Pfad Boden-Mensch und Festlegung 
von Flächen mit Sanierungsrelevanz.

Untersuchungs gebiet entlang  
des  Herbst augrabens

>weiter auf Seite 6
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Probenahme 
Die Entnahme von Flächenmischproben er-
folgte auf 30 Teilflächen entlang des Herbst-
augrabens mit dem Nutzungsszenario Wohn-
nutzung bzw. Park- und Freizeitanlage und 
Analytik auf Blei, Arsen und Fluorid.

Ergebnisse der Untersuchung
Für Fluorid (F) wurden auf den Teilflächen 
F10, F12, F13, F14, F15, F26, F27 und F30 
Gehalte von 500–580 mg/kg gemessen. Für 
diesen Parameter sind in der BBodSchV kei-
ne Prüfwerte hinsichtlich des Pfades Boden-
Mensch abgeleitet. Im Gesundheitswesen 
wird aber ein Orientierungswert von 500–
1.000 mg/kg F angegeben, wobei für die 
empfindliche Nutzung als Kinderspielplatz 
der untere Wert, und für Gewerbe-/Industrie-
flächen der obere Wert herangezogen wer-
den kann. Für die Nutzungen Wohngebiet und 
Park-/Freizeitanlagen sind Orientierungswer-
te dazwischen anzunehmen. Die vorliegen-
den Messwerte liegen durchweg im unteren 
Bereich dieser Spanne, so dass abzuleiten 
ist, dass die Messwerte für die Nutzung als 
Wohngebiet und als Park- und Freizeitanlage 

FLÄCHENMISCHPROBEN PFAD BODENMENSCH >

Teilfläche Lage, Sonstiges Nutzung Beprobungsintervall

F1–F13 Aue in Nähe von Wohnsiedlungen,  
als Park genutzt

Freizeit- /  
Parkanlage

0–10 cm

F14,  
F16–F18

Garten Laubenkolonie,  
auenahe Grundstücke

analog  
Wohngebiet

0–10 cm
10–35 cm

F19–F22 Sportvereinsgelände (Sportplatz, 
Hundeplatz, Freifläche Vereinsheim)

Freizeit- /  
Parkanlage

0–10 cm

F23–F25 Wochenendgrundstück  
neben Herbstaugraben

analog  
Wohngebiet

0–10 cm
10–35 cm

F26–F31 Freifläche innerhalb der  
Hofbauersiedlung (Wohnblocks)

analog  
Wohngebiet

0–10 cm
10v35 cm

keine Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit darstellen. 

Für Arsen (As) wurden auf den Teilflächen 
F12, F13, F27, F27 und F30 Gehalte zwi-
schen 26 und 42 mg/kg gemessen, die über 
dem Prüfwert für Kinderspielflächen liegen. 
Der Prüfwert für Wohngebiete sowie für Park-/
Freizeitanlagen wird eingehalten.

Für Blei (Pb) wurden auf 26 Teilflächen erhöhte 
bis stark erhöhte Feststoffgehalte gemessen: 
–  Auf 4 Teilflächen wurde der Prüfwert für Kin-

derspielflächen überschritten.
–  Auf 8 Teilflächen wurde der Prüfwert für 

Wohngebiete überschritten.
–  Auf 7 Teilflächen wurde der Prüfwert für 

Park- und Freizeitanlagen überschritten.
–  Auf 8 Teilflächen wurde der Prüfwert für Ge-

werbe- und Industrieflächen überschritten.

Die höchsten Pb-Gehalte lagen bei ca. 8.000 
mg/kg und wurden im Auebereich der Lau-
benkolonie, ca. 1,2 km südlich des Hofbau-
ergeländes, festgestellt. Zunächst war auf 
20 der o.g. 30 Teilflächen bei der jeweiligen 
Nutzung der Verdacht einer Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit erhärtet.

Prüfung der Resorptionsverfügbarkeit und 
Bewertung
Zur weiteren Sachverhaltsermittlung wurde 
geprüft, inwieweit bei oraler Aufnahme von 
belastetem Boden das Element Blei über-
haupt vom Körper resorbiert werden kann. 
Diese Prüfung der Resorptionsverfügbarkeit 
nach DIN 19738 stellt eine labortechnisch 
 anspruchsvolle Analyse dar. Die DIN gibt 
 daher Doppelbestimmungen und folgende 
Qualitätskriterien vor: 

DIN 19738, Ziff. 10.2: „Ist die Abweichung 
der beiden Messungen größer als + 10 % des 
Mittelwertes, wird eine weitere Doppelbestim-
mung durchgeführt. Liegt der nähere der bei-
den Werte allerdings um mehr als die Diffe-
renz der beiden Werte vom Beurteilungswert 
entfernt, kann auf diese Nachmessungen ver-
zichtet werden…“

DIN 19738, Ziff. 10.3: „Es muss geprüft wer-
den, ob der analysierte Gesamtgehalt der 
Stoffe bzw. Elemente in der festen Probe 
gleich der Summe des mobilisierten Gehal-
tes und dem Gehalt des Sediments ... ist. Aus-
gehend von Doppelbestimmungen … wird je-
weils der Mittelwert der Mobilisate und der 
Sedimente berechnet. Bei erheblichen Abwei-
chungen … (> 20 %) sollten weitere Kontroll-
messungen … erfolgen.“

In vorliegendem Fall wurden an 24 Proben 
Resorptionsversuche durchgeführt. Es wur-
den RV-Werte zwischen 18 und 56 % gemes-

AUTORIN / BILDRECHTE >
Helga Rupp
Dipl.-Geoökologin (Univ.)
Sachverständige gem. § 18 BBodSchG 
SG2, SG3 und SG4
Geschäftsführerin der  
rupp.bodenschutz GmbH

Stark belasteter Auebereich zwischen Laubenkolo
nie und Herbstaugraben (Teilflächen F12 und F13)

Blick auf das Hofbauergelände  
(Quelle: Landratsamt Neustadt an der Waldnaab)
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BEWERTUNG DES GEFAHRENPOTENZIALS PFAD BODENMENSCH >

Teilfläche bewertungsrel. Nutzung Gefahrenverdacht Weitere Sachverhalts
ermittlung

Gefahrenverdacht nach 
 Prüfung RV

F1, F2 Freizeit- / Parkanlage für Pb, As und F ausgeräumt – –

F3–F10 Freizeit- / Parkanlage durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb ausgeräumt

F11 Freizeit- / Parkanlage für Pb, As und F ausgeräumt – –

F12, F13 Freizeit- / Parkanlage durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb bestätigt 
Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr erforderlich

F14 Wohngebiet durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb bestätigt
Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr erforderlich

F16 Wohngebiet durch Pb, As und F aus-
geräumt

– –

F17, F18 Wohngebiet durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb ausgeräumt

F19–F22 Freizeit- / Parkanlage durch Pb, As und F aus-
geräumt

– –

F23–F25 Wohngebiet durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb bestätigt
Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr erforderlich

F26, F27 Wohngebiet Pb und As unauffällig 
für F ausgeräumt

Wiederholbeprobung, 
 Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb ausgeräumt

F28 Wohngebiet durch Pb, As und F aus-
geräumt

– –

F29, F30 Wohngebiet durch Pb erhärtet,
für As und F ausgeräumt

Prüfung der Resorptions-
verfügbarkeit für Pb

durch Pb ausgeräumt

F31 Wohngebiet für Pb, As und F ausgeräumt – –

sen. Nach eingehender Prüfung wurden in al-
len Proben die o. g. QS-Anforderung nach DIN 
19738 erfüllt. Die Messergebnisse sind daher 
belastbar. 

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Nut-
zung und des ermittelten resorptionsverfüg-
baren Pb-Anteils konnte der Gefahrenver-
dacht auf 14 der vorher 20 Teilflächen mit 

erhöhten Pb-Gehalten ausgeräumt werden. 
Es verblieben 6 Teilflächen, bzw. 3 Grund-
stücke, für die Sanierungsbedarf besteht:
–  Wochenendgrundstück neben dem Herbst-

augraben (Entfernung zum Hofbauer-Gelän-
de 160 m),

–  Auebereich neben der Laubenkolonie (Ent-
fernung zum Hofbauer-Gelände 2,3 km),

–  Garten in der Laubenkolonie, ohne Schutz-

mauer zum Auebereich (Entfernung zum 
Hofbauer-Gelände 2,3 km).

Fazit
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchun-
gen wurden 30 Teilflächen untersucht. Zu-
nächst erhärtete sich der Verdacht einer Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit durch 
Blei auf 20 Teilflächen. 
Im Rahmen der weiteren Sachverhaltser-
mittlung hat sich jedoch unter Berücksichti-
gung der Resorptionsverfügbarkeit nach DIN 
19738 lediglich auf 6 Teilflächen der Ge-
fahrenverdacht bestätigt. Dadurch können 
Sanierungs- bzw. Beschränkungsmaßnah-
men reduziert und gezielt auf die tatsächlich 
nachgewiesenen Flächen gelenkt werden. 
Bei Sanierung dieser 6 Teilflächen durch Bo-
denaustausch bzw. Aufbringen von unbelas-
tetem Boden ist mit Gesamtkosten von ca. 
770.000,– Euro netto zu rechnen.

Auf den übrigen Flächen konnte der Gefahren-
verdacht nachweislich ausgeräumt werden.
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Gesellschaft zur Altlastensanierung 
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Altlastensymposium der GAB am 21. – 22. Juli 2021 in Ingolstadt
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Die GAB und die Bayerische Verwaltungs-
schule (BVS) planen in Kooperation mit dem 
Bayerischen Landesamt für Umwelt und 
dem ITVA e. V. (Regionalgruppe Bayern) eine 
eintägige Fortbildungsveranstaltung. 

Da auch im kommenden Jahr voraussicht-
lich Corona-bedingte Teilnahmebeschrän-
kungen bestehen werden, beabsichtigen 
wir, die nächste Fortbildungsveranstaltung 
nach Möglichkeit als hybride Veranstaltung 

aus Präsenz- und Online-Teilnahme zu ge-
stalten. Auf Grund der vielen positiven Äuße-
rungen zum neuen Veranstaltungsort würde 
der Präsenzteil wieder im Markgrafensaal in 
Schwabach stattfinden. 

Sollte infolge der weiteren Entwicklung 
der Pandemie keine Präsenzteilnahme am  
10. Februar 2021 möglich sein, ist geplant 
die Fortbildung als reine Online-Veranstal-
tung durchzuführen. 

Die Veranstaltung wird Themen aus allen 
Sachgebieten aufgreifen. 

Das Seminarangebot richtet sich an Sach-
verständige gemäß § 18 BBodSchG und 
Vertreter von Ingenieurbüros, Mitarbeiter 
aus der (Umwelt-)Verwaltung und an weite-
re Interessenten, die ihre sachspezifischen 
Kenntnisse erweitern wollen. 

Fortbildung für Sachverständige nach § 18 BBodSchG  
am 10. Februar 2021 in Schwabach

Das Programm wird Anfang des Jahres 2021 auf den Internetseiten der GAB (www.altlastenbayern.de) und der Bayerischen Verwaltungs-
schule (www.bvs.de) zur Verfügung gestellt.

Das corona-bedingt in diesem Jahr ausge-
fallene Altlastensymposium wird – vor-
behaltlich der weiteren Entwicklung der 
Pandemie – im kommenden Jahr am 
21./22.07.2021 in Ingolstadt nachgeholt.

Programm und Anmeldeformular wer-
den  voraussichtlich im März 2021 mit 
der  Ausgabe GAB Kompakt 01/2021 ver-
sendet und parallel auf unserer Webseite   
www.altlastenbayern.de veröffentlicht.

Wir freuen uns darauf, 
Sie im kommenden 
Jahr bei unserem Alt-
lastensymposium be-
grüßen zu dürfen!


